TIP DES MONATS 2

Fehlender Fahrradhelm beim Radeln

Daß ein erwachsener Radfahrer beim Radeln keinen Schutzhelm getragen hat und ein Sturz zu Verletzungen führte, begründet nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm kein Mitverschulden am entstandenen Schaden.

Die Notwendigkeit einer solchen Schutzmaßnahme sei nach allgemeinem Verständnis der Bevölkerung nicht festzustellen.

( OLG Hamm 27 U 93/00 )

